
Grundkurs-Sport 
Fußball (B-Sportart) 

 
a) Bestandteile der Abiturprüfung  

Sofern das geforderte Additum Sporttheorie belegt wurde, wird im Fach Sport eine mündliche oder eine 
schriftliche Abiturprüfung abgelegt. Diese besteht in beiden Fällen aus einer besonderen Fachprüfung, die 
neben der Sporttheorie einen fachpraktischen Teil umfasst. 
 

Abiturprüfung im Fach Sport als Abiturprüfungsfach 
Mündlich oder schriftlich 

Additum Sporttheorie Praktische Prüfung in zwei sportlichen 
Handlungsfeldern 

 
schriftliche Prüfung der Sporttheorie 

oder 
mündliche Prüfung der Sporttheorie 

 

sportpraktische 
Leistungsabnahme in 

einer Sportart der 
Gruppe A 

Sportpraktische 
Leistungsabnahme in 

einer Sportart der 
Gruppe B 

Gewichtung 1 : 1 

Gewichtung 1 : 1 

 
 

b)  Sportartspezifische Regelung für die Abiturprüfung Fußball: 
 

a) Leistungsnachweis 1 = Elfmeterschüsse  7 Schüsse ( Mädchen 8 Schüsse ) auf das in sechs Felder 
eingeteilte Tor (siehe unten) aus 11 m Entfernung. Jedes Feld zählt nur einmal. Der siebte Schuss 

(Mädchen der achte Schuss) muss vorher angesagt werden (welches Feld) richtig angesagtes Feld zählt 
und wird dazu addiert. Jeder Spieler hat insgesamt drei Versuche. Die in den drei Versuchen erzielten 
Punkte werden addiert und das Ergebnis durch drei geteilt = Endpunktzahl  

 

 
    3 Punkte          2 Punkte             3 Punkte 
 
 
     2 Punkte          1 Punkt               2 Punkte 

 
 

b) Leistungsnachweis 2 = Slalomdribbling auf Zeit um 10 Hütchen (Abstand 1 Schritt) – dann Pass gegen 
eine Bank/Wand (Abstand Bank/Wand zum letzten Hütchen = 10m)), Ball auf- und mitnehmen, um ein 
Hütchen 1 x herum (Abstand zur Bank/Wand = 15m) und zurück zum Anfang. Beginn = mitten zwischen 
erstem und zweitem Hütchen.  
 

- Schüler:  15 Sekunden = 15 Punkte. Je Sekunde mehr = 1 Punkt weniger 
-  Schülerinnen:  18 Sekunden = 15 Punkte. Je Sekunde mehr = 1 Punkt weniger 

 
Es werden nur volle Sekunden angerechnet: 15,34 = 15 Punkte; 15,86 = 15 Punkte 

 
c) Leistungsnachweis 3  = Spiel            

                                         


